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Zur juristischen Ausbildung anlässlich der Herbstkonferenz der

Justizministerinnen und Justizminister am 9. November 2017

„Die juristische Ausbildung muss endlich verbessert werden. Der Beschluss der

Herbstkonferenz der Justizministerinnen und Justizminister (JuMiKo) zur Juristenausbildung

vom 9. November 2017 weist in Teilen in die richtige Richtung, darf aber in der Analyse nicht

hier stehen bleiben. Die anschließenden Reformdiskussionen müssen sich nun darauf

konzentrieren, wie die Ausbildung insgesamt so gestaltet werden kann, dass sie die

gesellschaftliche Verantwortung von Juristinnen und Juristen reflektiert, wie der djb schon

seit langem fordert“, kommentiert die Präsidentin des Deutschen Juristinnenbunds e.V.

(djb), Prof. Dr. Maria Wersig.

Aktuell bietet hauptsächlich das Schwerpunktstudium Raum für vertiefte inhaltliche

Auseinandersetzung und kritische Reflexion. Es ist daher erfreulich, dass die JuMiKo von dem

Vorhaben Abstand genommen hat, zugunsten einer Harmonisierung die Gewichtung der

Schwerpunktleistung herabzusenken. Es ist der JuMiKo auch insoweit beizupflichten, dass

die Probleme im Verhältnis von Pflichtfachstudium und Schwerpunktbereichsstudium, die in

der Diskussion zu Tage getreten sind, damit noch nicht befriedigend gelöst sind. Der Bericht

des Koordinierungsausschusses der JuMiKo bringt das Problem auf den Punkt, wenn dort

beispielsweise kritisch bewertet wird, dass erst im Schwerpunktbereich der „erste und

teilweise einzige unmittelbare Diskurs mit den Lehrenden“ stattfindet.

„Der djb fordert schon lange, dass die juristische Ausbildung reflexive Kompetenzen für den

kritischen Umgang mit Recht vermittelt sowie für Rechtsfragen von Diskriminierung,

Hierarchien und Ungleichheiten sensibilisiert. Es entspricht zwar diesen Zielen, wenn künftig

auch, wie von der JuMiKo beschlossen, das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz zum

arbeitsrechtlichen Pflichtstoff gehören soll. Damit ist aber längst nicht alles getan.

Pflichtfachstudium und Pflichtfachprüfung müssen systematisch daraufhin überprüft

werden, wie sie diesen Zielen besser genügen können“, betont Wersig.

In diesem Zusammenhang hält der djb an seiner Forderung fest, Gender- und Diversity-

Kompetenz als juristische Kernkompetenz in den Fächerkanon aufzunehmen. Darüber hinaus

braucht es nach wie vor eine umfassende Untersuchung, welchen Einfluss bestimmte
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Vorannahmen über Geschlecht, Herkunft und Behinderung auf die Examensergebnisse

haben.1

1 Vgl. u.a. Towfigh, Emanuel/Traxler, Christian/Glöckner, Andreas, Zur Benotung in der Examensvorbereitung
und im ersten Examen – Eine empirische Analyse, in: Zeitschrift für Didaktik der Rechtswissenschaft 2014, S. 8-
27.


